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n SACHVERHALT
Der 33-j�hrige M ist Schlafwandler. Immer wieder wacht er mitten im Raum stehend auf, in seltenen
F�llen auch außerhalb seiner Wohnung auf der Straße. Seit mehreren Vorf�llen, bei denen M in diesem
Zustand gegen�ber seiner damaligen Ehefrau massiv gewaltt�tig wurde, weiß M auch, dass er zu der
�ußerst seltenen Gruppe der Personen geh�rt, die als Schlafwandler zu aggressiven Handlungen neigen.

Eines Abends lernt der mittlerweile geschiedene und allein lebende M in einer Diskothek eine
junge Frau (F) kennen. Beim Verlassen der Diskothek am fr�hen Morgen bittet F den M, bei ihm
�bernachten zu d�rfen. M willigt ein, besteht jedoch darauf, dass F im Wohnzimmer auf der Couch
schl�ft. M hat Angst, er k�nne im Schlaf gewaltt�tig gegen�ber der F werden, beruhigt sich aber mit
dem Gedanken, dass schon nichts passieren werde und verzichtet auch darauf, die T�r seines
Schlafzimmers abzuschließen.

Mitten in der Nacht wacht F erschrocken auf: sie sieht den M mit einem »merkw�rdigen Gesichts-
ausdruck« und mit erhobener Faust auf sich zukommen. Sie erkennt, dass M ganz offensichtlich
schlafwandelt und nicht Herr seiner Sinne ist. Zun�chst versucht F, den M durch lautes Rufen auf-
zuwecken, was aber misslingt. Nachdem M ihr einen Schlag ins Gesicht versetzt hat, ergreift F einen
Brief�ffner und sticht dem erneut zum Schlag ausholenden M in den Arm. Sie ist �berzeugt, sich in dieser
Weise verteidigen zu d�rfen, obwohl sie sich weiteren Schl�gen des M – wie sie auch erkennt – leicht
durch Flucht aus der Wohnung h�tte entziehen k�nnen. Erst jetzt, mit einer blutenden Stichwunde am
Arm, l�sst M von F ab und geht zu Boden. F glaubt zwar, dass M ohne sofortige Hilfe verbluten wird; da
sie aber der Meinung ist, als das eigentliche Opfer nicht zur Rettung des M verpflichtet zu sein, verl�sst sie
das Haus. M �berlebt; die Stichverletzung war zu keinem Zeitpunkt lebensgef�hrlich.

Strafbarkeit von M und F? Die Schl�ge des M gegen�ber seiner fr�heren Ehefrau sind nicht zu
pr�fen. Gegebenenfalls erforderliche Strafantr�ge sind gestellt.

n L�SUNG

A. STRAFBARKEIT DES M

I. Strafbarkeit gem. § 223 I StGB
Durch den Schlag gegen F k�nnte sich M wegen K�rperverletzung strafbar gemacht haben.
M�glicherweise fehlt es aber schon an der Handlungsqualit�t des Verhaltens des M.

Handlungsqualit�t

1. Eine Handlung im strafrechtlichen Sinn setzt nach den herrschenden Handlungsbegriffen jedenfalls
voraus, dass das entsprechende Verhalten vom Willen beherrscht oder beherrschbar war (Wessels/Beulke
Strafrecht AT, 36. Aufl. 2006, Rn. 85 ff.). Diese Voraussetzung k�nnte hier fehlen, da M sein Verhalten
im Zustand des Schlafwandelns gerade nicht bewusst steuern konnte. Denkbar w�re die Bejahung der
Handlungsqualit�t allenfalls, wenn man darauf abstellte, dass das Verhalten des Schlafwandlers zwar
unbewusst abl�uft, aber im Gegensatz zu reinen Reflexen noch als »Pers�nlichkeits�ußerung« (vgl. n�her
Roxin Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 8 Rn. 44 ff.) im weitesten Sinne verstanden werden kann,
vergleichbar dem Handeln unter Hypnose. Dies ist richtigerweise aber abzulehnen: schon auf der Ebene
der Handlungsqualit�t ist die Zielrichtung strafrechtlicher Normen (Verhaltenssteuerung) zu ber�ck-
sichtigen. Bei g�nzlich fehlender Steuerungsm�glichkeit der betreffenden Handlung ist ein darauf
gerichtetes Verbot sinnlos. Deswegen liegt hier nach richtiger Ansicht schon keine Handlung im
strafrechtlichen Sinn vor (so ausdr�cklich auch LK/Jescheck StGB, 11. Aufl. 1992, vor § 13 Rn. 37.
A.A. vertretbar, dann aber jedenfalls Ausschluss der Schuldf�higkeit gem. § 20 StGB wegen tiefgreifender
Bewusstseinsst�rung, vgl. Sch/Sch/Lenckner/Perron, StGB, 27. Aufl. 2006, § 20 Rn. 13; Payk MedR 1988,
125 m.w.N. zu F�llen von Gewalt durch Schlafwandler. Aus neuerer Zeit stammen die beiden Fallschil-
derungen bei Cartwright The American Journal of Psychiatry 2004, 1149.).

2. Denkbar w�re eine �berwindung der fehlenden Handlungsqualit�t durch Anwendung der
Grunds�tze der vors�tzlichen actio libera in causa (vgl. den Hinweis bei LK/Jescheck vor § 13
Rn. 35). Unabh�ngig von der Frage, ob diese Konstruktion im Lichte von Art. 103 II GG haltbar

Acito libera in causa

* Der Autor ist Wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl f�r Strafrecht, Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug an der
Ludwig-Maximilians-Universit�t M�nchen (Prof. Dr. Heinz Sch�ch).
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